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Antrag für ein Kanalanschluß 

gem. § 4 Abwassersatzung

-Dieses Formular ist vom Antragsteller auszufüllen-


 






Name, Vorname des Antragstellers


Straße, Haus-Nr.


Postleitzahl, Ort


Telefon, tagsüber


Telefax

Ich/Wir bitte/n um Anschluß meines/unseres Grundstückes an die öffentliche Abwasserentsorgungsanlage.

Genaue Bezeichnung des anzuschließenden Grundstückes:

Straße, Haus-Nr.
Flurstück
Ort (Gemarkung)
Flur
Ein Lageplan M 1:500 mit Deckblatt sowie ein Kellergrundriß mit Entwässerungsplan bitte als Kopie beifügen.

beizufügen:
ggfs. beifügen

( Lageplan
( Begründung 2. Hausanschluß

( Entwässerungsplan
( Auskunft über Hebeanlagen

Hebeanlage ist geplant       (  ja       (  nein

Wenn ja Größe l/s ________

1. Die Kosten für den Kanalanschluß sind der Gemeinde voll zu erstatten.

2. Die Ausführung erfolgt in der Regel in DN 150, sofern vom Planer keine anderen Anforderungen im Entwässerungsplan eingetragen sind.

3. Der Gemeindeanschluß wird ca. 0,5 – 1,5 m auf das anzuschließende Grundstück verlegt. Dort ist vom Bauherrn ein Übergabe- und Kontrollschacht zu errichten.

4. Die Gemeinde behält sich eine TV – Abnahme vor. Die Kosten sind vom Anschlußnehmer zu tragen.

5. ATV Arbeitsblatt A 139

DIN 1986 Teil 1 – 4

DIN 4033 und die Gemeindesatzung sind zwingend zu beachten

6. Mit der Anmeldung des Kanalanschlusses ermächtige ich die Gemeinde den Antrag an eine Fachfirma zu vergeben.

7. Gem. § 5 (2) der Abwassersatzung hat sich jeder Grundstückseigentümer gegen Rückstau aus der Abwasserbeseitigungsanlage selbst zu schützen.

8. Gem. § 3 (1) der Abwassersatzung ist grundsätzlich nur eine Kanalanschlußleitung je Grundstück möglich. Abweichungen müssen formlos begründet werden.

Durch meine Unterschrift nehme ich die Hinweise der Gemeinde zur Kenntnis, erkenne sie an und beantrage den Kanalanschluß


Ort, Datum
Unterschrift Grundstückseigentümer/in
Gemeinde Ebsdorfergrund, Dreihäuser Str. 17, 35085 Ebsdorfergrund

Fachdienst 60.11 Wasserversorgung, Servicehof, Tel.: 06424-30440, Fax: 06424-304445

Gemeindevorstand der


Gemeinde Ebsdorfergrund


Fachgebiet Wasser


Dreihäuser Str. 17


35085 Ebsdorfergrund
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